
 

 

Änderung der Turnierordnung – Boogie Woogie 

 

Änderung §9 Pkt 3 Abs. 3 Boogie Woogie: 

Boogie Woogie (Rock'n Roll Tanz):  
Tanzpaare, welche in einer Tanzschule das Goldprogramm mit den 
Zusatzbeschlüssen des VTÖ absolviert haben, können bei ÖTSV Turnieren 
in der Sparte Boogie Woogie (Rock'n Roll Tanz) starten. Die Paare starten 
bei Klub oder ATK Turnieren in einer Klasse und werden nach dem 
Wertungssystem der TO bewertet. 
 
Ersatzlose Streichung. 
 
Begründung: Boogie Woogie wird jetzt durch den ÖRRV als Mitglied des 
ÖTSV abgedeckt. 
 
Mischturniere (Standard bzw. Lateinamerikanische Tänze und Rock ’n’ Roll 
bzw. Boogie Woogie) sind unter Anwendung der Regeln des jeweils 
zuständigen Verbandes möglich, d.h. mit Funktionären (Wertungsrichtern 
usw.) des jeweiligen Verbandes. Die Genehmigung der Ausschreibungen 
erfolgt vom jeweils zuständigen Verband. 

 

Gültigkeit: ab Veröffentlichung 

 

 


